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ments wie zum Beispiel einem Steue-
rungskreis Gesundheit gestützt werden 
muss. In einem solchen Steuerungskreis 
Gesundheit sollten alle innerbetriebli-
chen Akteure vertreten sein: Geschäfts-
leitung, Personalleitung, Betriebsrat, 
Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft 
sowie Vorgesetzte und Schwerbehin-
dertenvertretung. Bei Bedarf können 
externe „Unterstützer“ hinzugezogen 
werden: Krankenkassen, Berufsgenos-
senschaften, Integrationsämter und an-
dere mehr. 
Aufgabe des Betriebrates ist es, diese 
Strukturen einzufordern und sich daran 
zu beteiligen. 
Solche Strukturen sind Vorraussetzung 
für die Effizienz der Einzelmaßnahmen 
und sollten vorher definiert werden, 

unter Umständen auch in Form von Be-
triebsvereinbarungen. Eine solche Ko-
operation hängt von den Notwendig-
keiten und der gelebten Kultur des 
jeweiligen Betriebes ab. Dabei ist auch 
die Beteiligung externer Akteure sinn-
voll: die Berufsgenossenschaft und ggf. 
die Betriebskrankenkasse. 
Ziel ist es, die Balance zwischen Belas-
tungen, wie Arbeitsverdichtung und 
Zeitdruck und andererseits Bewälti-
gungsmöglichkeiten im Betrieb und 
 individuell herzustellen. Schutzmaß-
nahmen und Verbesserungen der Ar-
beitsorganisation müssen durchgeführt 
werden und andererseits Ressourcen 
wie Qualifikation, Kommunikation und 
Beteiligung der Beschäftigten gefördert 
werden. 

Strukturen, wie ein Steuerungskreis Ge-
sundheit können sinnvolle Einzelmaß-
nahmen der Gesundheitsförderung wie 
Rückenschule oder Seminare zum Ent-
spannungstraining mit anderen Qua-
litätsprozessen und Personalentwick-
lungsmaßnahmen bündeln und zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
entwickeln. „Win-win-Situation“: Ge-
winner sind die Mitarbeiter, der Arbeit-
geber, aber auch der Betriebsrat und der 
betriebsärztliche Dienst durch eine För-
derung ihrer Effizienz und damit ihrer 
Reputation im Betrieb. ■

In den nächsten Ausgaben folgen 
weitere Fallbeispiele für Präven
tion Psychischer Belastungen.

Dortmund – Daten, die im „Reagenz-
glas“ gewonnen werden, eignen sich 
nicht, um sichere Aussagen über die 
krebserzeugende Wirkung von Nano-
materialien, Feinstäuben und Fasern 
beim Menschen zu machen. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Forschungsbericht 
„Bedeutung von In-vitro-Methoden zur 
Beurteilung der chronischen Toxizität 
und Karzinogenität von Nanomateria-
lien, Feinstäuben und Fasern“, den die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) in Auftrag ge-
geben und jetzt veröffentlicht hat.
Gesundheitliche Risiken, die im Zu-
sammenhang mit Nanomaterialien ste-
hen, bekommen eine große öffentliche 
Aufmerksamkeit. Umso wichtiger sind 
gesicherte Erkenntnisse über mögliche 
Wirkungen der winzig kleinen Partikel, 
um eine entsprechende Vorsorge zu 
treffen. In den vergangenen Jahren wur-
den viele Versuche In-vitro oder im 
„Reagenzglas“ durchgeführt, um Aussa-
gen über eine mögliche krebserzeu-

gende Wirkung zu treffen. Im Rahmen 
einer umfangreichen Literaturauswer-
tung wurde deshalb die Aussagekraft 
von In-vitro-Gentoxizitätstests in Rela-
tion zur Karzinogenität atembarer 
 faserförmiger und granulärer Stäube 
gemäß Epidemiologie und Langzeit-
Tierversuchen untersucht.
Insgesamt kommt der Bericht zu dem 
Schluss, dass sich über alle Studien und 
Stäube hinweg keine klare Korrelation 
zwischen der Wahrscheinlichkeit posi-
tiver Befunde der In-vitro-Versuche 
und den Befunden aus Langzeit-Tier-
versuchen und epidemiologischen Be-
funden finden lässt. Die Auswertung 
von 179 Datensätzen zu „GBS, Nano-
materialien und sonstige Stäube“ zeigt 
eher einen statistischen Zusammenhang 
mit der Art des Auftraggebers oder 
 Labors (öffentlich oder privat) als mit 
chemisch-physikalischen Partikeleigen-
schaften.
Vor diesem Hintergrund geht der 
 Bericht auf die Bedeutung statistischer 

 Signifikanz ein und macht Vorschläge 
für weiterführende Versuche. Ab-
schließend plädiert der Autor des 
 Berichtes dafür, dass es angesichts  
der Datenlage und der Schwere einer 
Krebserkrankung verantwortungsbe-
wusst sei, die vorliegenden Effekt-
befunde bei Ratten und bei histo- 
rischen Expositionen in der Epi- 
demiologie zum Maßstab des Han- 
delns auch bei niedrigeren Expo- 
sitionshöhen zu machen in Form  
einer Dosis-Wirkungsbeziehung ohne 
Schwellenwert.
F 2043 „Bedeutung von In-vitro- 
Methoden zur Beurteilung der chro-
nischen Toxizität und Karzinogenität  
von Nanomaterialien, Feinstäuben und 
Fasern“; Markus Roller; Dortmund, 
2011; 364 Seiten, Projektnummer:  
F 2043, PDF-Datei. Der Bericht befindet 
sich unter www.baua.de/publikationen 
im Internetangebot der BAuA. ■
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